
I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Für alle Angebote, Bestellungen, Aufträge und Lieferungen aus-
schließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entge-
genstehende oder hiervon abweichende Bedingungen Vertrags-
partners erkennen wir nicht an. Sie werden nicht Vertragsinhalt, 
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

II. Angebote, Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Lieferverträge, sonstigen 
Vereinbarungen und Nebenabreden sowie von diesen Be-
stimmungen abweichenden Vereinbarungen sollen schriftlich 
festgehalten werden.

2. Bestellungen können nur schriftlich erfolgen. Eine Bestellung per 
Email gilt als schriftliche Bestellung. Eine Bestellung gilt von uns 
als akzeptiert mit dem Versand einer Auftragsbestätigung per 
Postweg, Fax oder Email.

3. Bei Bestellungen von natürlichen Personen, Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts oder Vereinen behalten wir uns vor, per 
Nachnahme oder gegen Vorkasse in Höhe des ganzen oder 
eines Teilbetrages des Kaufpreises zu leisten.

4. Wir sind berechtigt, unsere Leistungen zu verweigern, wenn nach 
Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Ge-
genleistung aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit des Kunden, 
insbesondere einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, 
gefährdet ist. Ist der Kunde auch nach Ablauf einer ihm gesetzten 
angemessenen Frist nicht bereit, Zug um Zug gegen unsere 
Leistungen seine Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu 
leisten, behalten wir uns den Rücktritt vom Vertrag vor.

5. An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen oder Grafikvorschläge, 
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle 
Eigentumsrechte, Urheberrechte und sonstigen Rechte vor. Dies 
gilt insbesondere, aber nicht nur, für solche schriftlichen Unter-
lagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Eine Weitergabe an 
Dritte darf nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung erfolgen.

6. Als Beschaffenheit des Liefergegenstandes gelten nur unsere 
Angaben in der Auftragsbestätigung oder solche Angaben, die wir 
in Form einer gesonderten Bestätigung erteilt haben. Warenbe-
schreibungen, Gewichts und oder Mengenangaben, namentlich in 
Katalogen, Prospekten, im Internet, in Preislisten und Werbungen 
sind lediglich Richt- bzw. Näherungswerte. Sie stellen keine 
verbindlichen Beschaffenheitsangaben dar, es sei denn, Angaben 
zur Beschaffenheit sind von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt 
worden. Die Eigenschaften von Probe- oder Musterexemplaren 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde.

III. Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise „ab Werk“ (Luzern), ausschließlich Ver-
packung. Die Verpackung wird dann gesondert in Rechnung 
gestellt. Emblem.ch ist Mehrwertsteuerpflichtig.

2. Alle Preisangebote und -angaben außerhalb der Auftragsbestäti-
gung sind unverbindlich und können von uns jederzeit abgeändert 
werden.

3. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer 
vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten die Preise 
entsprechend eingetretener Kostensteigerungen aufgrund von 
Zulieferverträgen, Tarifverträgen oder
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung 
mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises, hat der Kunde das 
Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Ein Schadensersatzanspruch 
des Kunden wird für diesen Fall ausdrücklich ausgeschlossen.

IV. Vorlagen, Motive, Grafiken

1. Für alle Angebote, Bestellungen, Aufträge und Lieferungen aus-
schließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entge-
genstehende oder hiervon abweichende Bedingungen Vertrags-
partners erkennen wir nicht an. Sie werden nicht Vertragsinhalt, 
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Der Kunde räumt uns mit Auftragserteilung die Berechtigung 
zur Nutzung etwaiger Urheber-, Marken-, Kennzeichnungs- und 
sonstiger Rechte, die an den Druckmotiven bestehen können, im 
Rahmen des Vertragszwecks ein.

3. Alle Gestaltungsleistungen von emblem.ch unterliegen 
dem Urheberrecht. Bei der Übernahme von Fremdleistungen 
wie Fotografien, Texten, Grafiken werden die Nutzungsrechte 
des Auftraggebers vorausgesetzt, beziehungsweise gelten die 
jeweiligen Lizenzbestimmungen. Emblem.ch darf auf dem 
Endprodukt einen eigenen Firmenvermerk anbringen.

4. Der Kunde garantiert, über sämtliche erforderlichen Rechte, 
insbesondere Urheber-, Marken-, Kennzeichnungs- und sonstige 
Rechte verfügen zu können, die im Zusammenhang mit der 
Herstellung der von ihm erwünschten Motive und der Lieferung 
der hergestellten Ware sowie deren weiteren Verwendung durch 
ihn oder Dritte berührt sein können und stellt uns mit der Auftrag-
serteilung von sämtlichen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter 
einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung frei.
Emblem.ch darf mit der erstellten Kundenarbeit Werbung 
betreiben ausser es wurde anderslautend vereinbart. Das heisst, 
dass auf Werbekatalogen, Werbeflyers, Werbe-Inseraten usw. 
das ganze Produkt (z.B. Abzeichen) erkannt werden darf. 

5. Farbwünsche müssen vom Kunden schriftlich gewünscht und 
festgehalten werden. Sie gelten erst, wenn sie von unserer Seite 
in der Auftragsbestätigung erwähnt sind.

6. Der Kunde überlässt der emblem.ch ausdrücklich 
die genaue Fadenfarbbestimmung. Bei Farbwünsche in PAN-
TONE® oder nach einer uns zugesandten Vorlage oder einem 
Muster werden die Fadenfarben möglichst genau ausgewählt. 
Eine exakte Übereinstimmung kann aber nie erfolgen.

7. Wenn keine ausdrückliche Farbwünsche gemäss Ziff 5 und oder 
6 festgehalten wurden wird die Fadenfarbenwahl anhand der 
elektronischen Vorlage am Computerbildschirm gemacht. Bei 
Farbdifferenzen auf Grund von unterschiedlichen Kalibrierungs-
einstellungen gilt der Bildschirm von emblem.ch als 
Referenz.

V. Lieferung

1. Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und 
schriftlich vereinbart werden. Bei unverbindlichen oder ungefäh-
ren Lieferterminen („etwa“, „ca.“, „möglichst“, etc.) werden wir uns 
nach besten Kräften bemühen, diese einzuhalten.

2. Erfolgen aus von uns nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen 
oder Leistungen unserer Lieferanten an uns nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, 
werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Wir 
behalten uns vor, die Lieferung um die Dauer der Nichtverfügbar-
keit zu verschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom 
Vertrag ganz zurück zu treten, wenn wir unserer vorstehenden 
Informationspflicht nachgekommen sind. Im Falle des Rücktritts 
werden wir erbrachte Gegenleistungen des Kunden unverzüglich 
erstatten.

3. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt der 
Versand unversichert auf Gefahr und Rechnung des Kunden. Die 
Wahl der Versandart, des Transportweges sowie des Transport-
mittels bleibt uns vorbehalten. Auf ausdrücklichen Wunsch des 
Kunden kann die Lieferung durch eine Transportversicherung 
gedeckt werden; die hierbei anfallenden Kosten trägt der Kunde. 
Maßgebend sind die von uns für die bestellte Lieferung ermittel-
ten Stückzahlen, Maße und Gewichte.

4. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden 
voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrags bleibt vorbehalten.

5. Wir behalten uns vor, dem Kunden auf elektronischem Wege ein 
Muster im Sinne einer digitalen „Reinzeichnung“ oder Foto der 
bestellten Ware zu übermitteln. Dieses wird auf der Grundlage 
der vom Kunden übermittelten Daten und Druckmotive erstellt. 
Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe des ‚digitalen Musters‘ 
durch den Kunden, die unverzüglich nach Erhalt, am besten 
innerhalb von 24 Stunden, erfolgen soll. Evt. vereinbarte Liefer-
fristen werden erst nach kundenseitiger Freigabe des digitalen 
Musters in Gang gesetzt. 

6. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwen-
dungen (z.B. Lagerkosten) ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten.

7. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der bestellten Ware geht in dem Zeitpunkt auf 
den Kunden über, in welchem er in Annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist.

8. Teillieferungen sind zulässig.
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VI. Zahlung

1. Zahlungen sind sofort fällig und innerhalb 10 Tagen nach Liefe-
rung ohne jeden Abzug per Überweisung oder im Lastschriftver-
fahren zu leisten.

2. Bei Bestellungen von natürlichen Personen, Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts oder Vereinen behalten wir uns vor, per 
Nachnahme oder gegen Vorkasse in Höhe des ganzen oder 
eines Teilbetrages des Kaufpreises zu leisten. Der Auftragsbestä-
tigung liegt unsere Rechnung bei.

3. Zahlungen gelten erst an dem Tag als geleistet, Rechnungsbetrag 
verfügen können.

4. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Ver-
zugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem jeweiligen Basis-
zinssatz zu fordern. Können wir einen höheren Verzugsschaden 
nachweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.

5. Der Kunde darf mit Gegenansprüchen gegenüber unseren 
Ansprüchen nur dann aufrechnen bzw. seine Leistung verweigern 
oder sie zurück halten, wenn die Gegenansprüche von uns aner-
kannt, unbestritten oder gerichtlich rechtskräftig festgestellt sind. 
Liegen die vorgenannten Voraussetzungen nicht vor, kann der 
Kunde wegen seinen Gegenansprüchen seine Leistung nicht ver-
weigern oder sie zurückhalten sowie nicht mit ihnen aufrechnen.

6. Bei Auslandszahlungen werden die Bankkosten weiterbelastet.

VII. Gewährleistung und Haftung

1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 
nach ZGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach sei-
ner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder 
zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall 
der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 
sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach 
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

4. Erweist sich eine Mängelrüge des Kunden als unberechtigt, so 
ist dieser verpflichtet, unsere im Rahmen der vermeintlichen 
Mängelbeseitigung angefallenen nachgewiesenen Aufwendungen 
zu ersetzen.

5. Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.

6. Die Verjährungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab 
Ablieferung der Ware.

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit einschließlich Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche oder grob fahrläs-
sige Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Im Falle der Verletzung von Nebenleistungs-
pflichten haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nicht.

 8. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für 
die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Im Falle eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges (zur 
Lieferung vgl. Ziffer V) haften wir nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, wobei Verzugsschäden nur ersetzt werden, wenn uns, 
unserem gesetzlichen Vertreter oder unserem Erfüllungsgehilfen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Der Ersatz 
des Verzugsschadens ist auf den vorhersehbaren typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.

10. Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die 
Haftung ausgeschlossen.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten 
Waren bis zur Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung vor. Das gilt auch, wenn der Kaufpreis für bestimmte 
vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an der Vor-
behaltsware als Sicherung für unsere Saldoforderung.

2. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen des Kaufgegen-
standes vor vollständiger Bezahlung sind unzulässig.

3. Bei Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehö-
renden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsan-
teil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
zu der anderen verbundenen Sache im Zeitpunkt der Verbindung 
zu. Ist der Gegenstand des Kunden als Hauptsache anzusehen 
oder erwirbt der Kunde das Alleineigentum an der neuen Sache, 
sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Kunde uns 
im Verhältnis des Fakturen-Wertes der verbundenen Vorbe-
haltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese 
unentgeltlich für uns verwahrt.

4. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist nur im regelmäßi-
gen Geschäftsverkehr gestattet. Der Käufer tritt uns jedoch schon 
jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung ge-
gen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung die-
ser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermäch-
tigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zah-
lungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf  Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu-
gehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit 
anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verbindung, 
weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur 
in Höhe des Fakturen-Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen 
mit den anderen Waren weiterveräußert wird.

5. Zugriffe dritter Personen auf die von uns gelieferte Ware oder 
eine an uns abgetretene Forderung aus der Weiterveräußerung 
dieser Ware hat der Kunde uns unverzüglich anzuzeigen unter 
Mitteilung aller Umstände, die zur Wahrung unserer Rechte von 
Bedeutung sind. Die Kosten einer Intervention zu einer Wahrung 
unserer Rechte trägt der Kunde.

6. Wir sind berechtigt, jederzeit vom Kunden Auskunft über den 
Verbleib der gelieferten Ware zu verlangen.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisier-
bare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns.

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für beide Parteien ist Luzern.

2. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein
Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkei-
ten ist der Sitz von emblem.ch in Luzern; nach Wahl von 
emblem.ch auch der Sitz des Kunden.

3. Es findet ausschließlich das Recht der Schweiz Anwendung. Die 
Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über das Kauf-
recht ist ausgeschlossen.

X. Datenschutz

1. Wir weisen darauf hin, dass wir die Daten des Kunden - soweit
geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzge-
setzes zulässig - EDV-mäßig speichern und verarbeiten.

XI. Salvatorische Klausel

1. Soweit eine oder mehrere der vorgenannten Klauseln unwirksam 
sind oder im Laufe der Zeit werden sollten, bleiben die übrigen 
Klauseln davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel 
tritt eine dem Sinn der Klausel vergleichbare Vereinbarung, die 
dem Vertragswillen der Parteien entspricht.


